
 

Beschlussvorschläge  

des Vorstandes und des Aufsichtsrates 

an die ordentliche Hauptversammlung der 

Autobank Aktiengesellschaft, Wien, FN 45280 p 

am 26. Juni 2019 

 

 

Zu Punkt 1. der Tagesordnung:  

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2018 samt Lagebericht und des 

vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2018 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung erforderlich. 

 

Zu Punkt 2. der Tagesordnung:  

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäfts-

jahr 2018 

 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Ge-

schäftsjahr 2018 die Entlastung zu erteilen.  

 

Zu Punkt 3. der Tagesordnung:  

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2018 

 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das 

Geschäftsjahr 2018 die Entlastung zu erteilen.  
 

Zu Punkt 4. der Tagesordnung:  

Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahresabschluss für das Geschäfts-

jahr 2020 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbera-

tungsgesellschaft, Wien, zum Abschlussprüfer und Bankprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu 

bestellen. 

 

Zu Punkt 5. der Tagesordnung:  
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Beschlussfassung über den Widerruf der Ermächtigung des Vorstandes zur Kapitaler-

höhung (genehmigtes Kapital) im unausgenützen Umfang verbunden mit der neuen 

Ermächtigung des Vorstandes zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG (genehmigtes 

Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage samt Ermächtigung des Vorstands zum Aus-

schluss des Bezugsrechts und die entsprechende Satzungsänderung in § 5 Abs 5 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen die folgende Beschlussfassung vor: 

 

1. Die in der ordentlichen Hauptversammlung vom 17. Mai 2017 beschlossene Ermächti-

gung des Vorstands gemäß § 169 AktG, das Grundkapital bis zum 30.06.2022 um bis zu 

EUR 7.192.659,-- durch Ausgabe von bis zu 7.192.659 Stück neuen auf den Inhaber 

lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen – allenfalls in mehreren Tran-

chen – zu erhöhen und den Ausgabebetrag, die Ausgabebedingungen und die weiteren 

Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung im Einvernehmen mit dem Auf-

sichtsrat festzusetzen und die Ermächtigung des Vorstands allenfalls die neuen Aktien 

im Wege des mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 153 Abs 6 AktG den Aktionären zum 

Bezug anzubieten, wird im unausgenützen Ausmaß widerrufen und durch folgende Er-

mächtigung ersetzt: 

 

Der Vorstand wird für die Dauer von fünf Jahren nach Eintragung der entsprechenden 

Satzungsänderung im Firmenbuch gemäß § 169 AktG ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Grundkapital um bis zu EUR 8.825.992,-- durch Ausgabe von bis zu 

8.825.992 Stück neuen auf Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft gegen Bar- 

und/oder Sacheinlagen, auch gegen Sacheinlage von Forderungen gegen die Gesell-

schaft, allenfalls in mehreren Tranchen zu erhöhen und den Ausgabebetrag, der nicht 

unter dem anteiligen Betrag des Grundkapitals liegen darf, die Ausgabebedingungen 

und die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung im Einvernehmen 

mit dem Aufsichtsrat festzusetzen sowie allenfalls die neuen Aktien im Wege des mit-

telbaren Bezugsrechts gemäß § 153 Abs 6 AktG den Aktionären zum Bezug anzubieten. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen (i) wenn die Kapitalerhöhung gegen Bar-

einlage erfolgt und in Summe der rechnerisch auf die gegen Bareinlage unter Aus-

schluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien entfallende Anteil am Grundkapital der 

Gesellschaft die Grenze von 10% (zehn Prozent) des Grundkapitals der Gesellschaft 

zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung nicht übersteigt oder wenn die Kapital-

erhöhung (ii) gegen Sacheinlagen oder (iii) zur Bedienung einer Mehrzuteilungsoption 

(Greenshoe) erfolgt oder (iv) für den Ausgleich von Spitzenbeträgen. Der Aufsichtsrat 
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ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus 

dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen. 

 

2. Die Satzung wird in § 5 (Grundkapital, Aktien) Abs 5 in der Weise geändert, dass dieser 

folgenden Wortlaut erhält: 

 

„(5)  Der Vorstand wird für die Dauer von fünf Jahren nach Eintragung der entspre-

chenden Satzungsänderung im Firmenbuch gemäß § 169 AktG ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats das Grundkapital um bis zu EUR 8.825.992,-- durch Ausgabe 

von bis zu 8.825.992 Stück neuen auf Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft 

gegen Bar- und/oder Sacheinlagen, auch gegen Sacheinlage von Forderungen gegen 

die Gesellschaft, allenfalls in mehreren Tranchen zu erhöhen und den Ausgabebetrag, 

der nicht unter dem anteiligen Betrag des Grundkapitals liegen darf, die Ausgabebe-

dingungen und die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung im 

Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen sowie allenfalls die neuen Aktien im 

Wege des mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 153 Abs 6 AktG den Aktionären zum Bezug 

anzubieten. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-

zugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen (i) wenn die Kapitalerhö-

hung gegen Bareinlage erfolgt und in Summe der rechnerisch auf die gegen Bareinlage 

unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien entfallende Anteil am Grund-

kapital der Gesellschaft die Grenze von 10% (zehn Prozent) des Grundkapitals der Ge-

sellschaft zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung nicht übersteigt oder wenn 

die Kapitalerhöhung (ii) gegen Sacheinlagen oder (iii) zur Bedienung einer Mehrzutei-

lungsoption (Greenshoe) erfolgt oder (iv) für den Ausgleich von Spitzenbeträgen. Der 

Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von 

Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen.“ 

 

Zur weiteren Begründung und Erläuterung des Beschlussvorschlags zu Punkt 5. der Tages-

ordnung wird auch auf den veröffentlichten Bericht des Vorstands gemäß §§ 170 Abs 2 iVm 

153 Abs 4 AktG zur Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts in Zusammenhang mit 

der Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG gegen Bar- oder 

Sacheinlagen verwiesen. 

 

Zu Punkt 6. der Tagesordnung:  

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerbs eigener Aktien 

zum Zweck des Angebotes an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des 

Vorstandes oder Aufsichtsrates der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unter-

nehmens zum Erwerb gemäß § 65 Abs. 1 Z. 4 AktG bis zu 10 % des Grundkapitals auf 
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die Dauer 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung der ordentlichen Hauptver-

sammlung am 26. Juni 2019 

 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen die folgende Beschlussfassung vor: 

 

Der Vorstand wird gemäß § 65 Abs 1 Z 4 AktG ermächtigt, eigene Aktien im Ausmaß von bis 

zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft, auch unter wiederholter Ausnutzung der 10 %-

Grenze, zum Zweck des Angebotes an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des 

Vorstandes oder Aufsichtsrates der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unterneh-

mens auf die Dauer 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung der ordentlichen Hauptver-

sammlung am 26. Juni 2019 zu erwerben. 

 

Der Gegenwert pro zu erwerbender Stückaktie darf die Untergrenze von EUR 0,01 nicht un-

terschreiten und die Obergrenze von EUR 1,-- nicht überschreiten.  

 

Diese Ermächtigung gilt auf die Dauer von 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung 

durch die Hauptversammlung und endet sohin am 25. Dezember 2021, wobei der Erwerb ei-

gener Aktien jedenfalls mit dem gesetzlich jeweils zulässigen Höchstmaß an eigenen Aktien 

gemäß § 65 Abs 2 1. Satz AktG beschränkt ist.  


